
lfd. Nr. TÖB/Gemeinde Abteilung/Dienststelle Ort Stelln. vom Az./Reg.Nr.

1
Gemeinsame 
Landesplanungsabteilung

GL5 Potsdam 03.02.2025

11-GL5-4614-4-
002/2024-001/004
GL-Reg.-Nr. 
0317/2023

2
Landkreis Oberspreewald-
Lausitz

Amt für Bauaufsicht und 
Denkmalschutz, SG 
rechtliche 
Bauaufsicht/Kreisplanung

Senftenberg 13.02.2025 5/25

3
Regionale 
Planungsgemeinschaft 
Lausitz/Spreewald

Planungsstelle Cottbus 03.02.2025 8d/ec_40_2025

4

Bbg. Landesamt für 
Denkmalpflege und 
Archäologisches 
Landesmuseum

Abt. Denkmalpflege, Dez. 
Praktische Denkmalpflege

Zossen 10.02.2025 kein Az.

5

Bbg. Landesamt für 
Denkmalpflege und 
Archäologisches 
Landesmuseum

Abt. Denkmalpflege, Dez. 
Bodendenkmalpflege

Zossen 17.01.2026 AG-19,2025

6
Landesamt für Bauen und 
Verkehr

Standort Cottbus, 
Abteilung 2, Dezernat 22

Cottbus 27.01.2025
110-24-
518000510/2025-
004/001

7
Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe 
Brandenburg

. Cottbus 29.01.2025 74.21.43-20-557

8 Landesamt für Umwelt . Potsdam 07.02.2025
LFU-TOEB-
3700/12+53#58013
/2025

9
Landesbetrieb Straßenwesen - 
Süd

. Hoppegarten 10.02.2025 421.03

10
Forstamt Oberspreewald-
Lausitz

. Altdöbern
keine 
Stellungnahme

.

11
Landesbüro anerkannter 
Naturschutzverbände GbR

. Potsdam
keine 
Stellungnahme

.

12
Polizei Brandenburg - 
Zentraldienst der Polizei

Kampfmittelbeseitigungsdi
enst

Zossen 15.01.2025 KMBD.1

13
Lausitzer und Mitteldeutsche 
Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft mbH

LMBV Senftenberg 11.02.2025 EL-020-2025

14 50Hertz Transmission GmbH . Berlin 06.02.2025
2025-000605-01-
OGZ

15
Deutsche Telekom Technik 
GmbH

. Dresden
keine 
Stellungnahme

.

16 MITnetz Strom . Cottbus 14.01.2025
V111785/25 VS-O-
B-G

17
NBB Netzgesellschaft Berlin-
Brandenburg mbH & Co. KG

. Berlin 14.02.2025
Negativauskunft 
Leitungsportal

Mit Schreiben vom 14.01.2025 wurden die folgenden Behörden, Träger Öffentlicher Belange, 
Nachbargemeinden und sonstige Stellen um die Abgabe einer Stellungnahme bis zum 14.02.2025 
gebeten.

Übersicht über eingegangene Stellungnahmen

Stadt/Gemeinde Gemeinde Großräschen OT Dörrwalde

Verfahren B-Plan Nr. 50 "Dörrwalder Mühle"

Planstand Vorentwurf Oktober 2024



18
Wasserverband Lausitz 
Betriebsführungs GmbH

. Senftenberg 27.01.2025 WAL 2025/019

19
Gewässerverband „Kleine 
Elster-Pulsnitz“

. Sonnewalde 23.01.2025 V/5.2-2502

20 Stadt Senftenberg . Senftenberg 11.02.2025 kein Az.

21 Gemeinde Schipkau . Schipkau
keine 
Stellungnahme

.

22
Amt Kleine Elster 
(Niederlausitz)

.
Massen-
Niederlausitz

keine 
Stellungnahme

.

23
Zweckverband Lausitzer 
Seenland Brandenburg

. Senftenberg 20.01.2025 kein Az.

24
Gemeinsame Obere 
Luftfahrtbehörde Berlin-
Brandenburg (LuBB)

. Schönefeld 17.02.2025
110-41-
802010001/2025-
024/001
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Bebauungsplan Nr. 50 "Erweiterung Dörrwalder Mühle" 

 

GL-Reg.-Nr. 0317/2023 

Verfahrensschritt: Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Gemeinde/Ortsteil: Großräschen, Stadt / Dörrwalde 

Kreis: Oberspreewald-Lausitz 

Region: Lausitz-Spreewald 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur Beteiligung durch das Planungsbüro Wolff, Potsdam, vom 14.01.2025 (Vorentwurf Oktober 

2024) geben wir folgende Stellungnahme ab: 

x  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

  Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 

 

Beurteilung der Planungsabsicht auf Grundlage der Landesplanung:  

x  Ziele der Raumordnung stehen nicht entgegen 

  Planungsabsicht steht im Widerspruch zu Zielen der Raumordnung 

  Anpassung an Ziele der Raumordnung nur unter u. g. Voraussetzungen möglich 

  u. g. Grundsätze der Raumordnung sind nachvollziehbar in die Abwägung einzustellen 

Die GL äußert sich im Rahmen der Behördenbeteiligung1 an kommunalen Bauleitplanungen zu den Inhal-

ten der Landesplanung (LEPro, LEP HR, LEP FS, Braunkohleplanung). Die Belange der Regionalplanung, ins-

besondere auch die beachtenspflichtigen regionalplanerischen Ziele, werden durch die Regionale Pla-

nungsgemeinschaft vertreten. Die Regionale Planungsgemeinschaft ist als Träger öffentlicher Belange 

durch die Kommune direkt zu beteiligen. 

 

                                                         
1 Mit Inkrafttreten des geänderten Landesplanungsvertrages am 01.08.2024 ist die bisherige Mitteilung der Ziele der Raumordnung 
durch die GL entfallen (vgl. https://bravors.brandenburg.de/vertraege/lplv sowie das Rundschreiben der GL vom 03.09.2024 zur Aufstel-
lung von Bauleitplänen nach Änderung des Raumordnungs- und Landesplanungsrechts: https://gl.berlin-brandenburg.de/umsetzung-
der-raumordnungsplaene/anpassung-der-bauleitplanung-an-die-ziele-der-raumordnung/). 
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Erläuterungen:  

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme zur Zielanfrage vom 14.04.2023.  

Nach Prüfung des vorliegenden Vorentwurfes kann festgestellt werden, dass der Planungsabsicht nun-

mehr keine Ziele der Raumordnung entgegenstehen.   

 

Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsabsicht  

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007, (GVBl. I S. 235) 

Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin – Brandenburg (LEP HR) vom 29.04.2019 (GVBl. II, Nr. 35) 

Die Beurteilung aufgrund der folgenden Regionalpläne bzw. Entwürfe erhalten Sie durch die Regio-

nale Planungsgemeinschaft: 

Region Lausitz-Spreewald 

Sachlicher Teilregionalplan „Gewinnung und Sicherung oberflächennaher Rohstoffe“ der RPG Lausitz-

Spreewald, in Kraft getreten mit Bekanntmachung der Genehmigung im ABl. / Amtlicher Anzeiger vom 

26.08.1998, S. 889  

Sachlicher Teilregionalplan „Grundfunktionale Schwerpunkte“ der RPG Lausitz-Spreewald, in Kraft getreten 

mit Bekanntmachung der Genehmigung im ABl. Nr. 50 vom 22.12.2021, S. 1086 

Entwurf des sachlichen Teilregionalplans (TPR) Windenergienutzung der Region Lausitz-Spreewald vom 

14.09.2023, öffentliche Auslegung vom 02.11.2023 bis 10.01.2024; im Internet aufrufbar unter https://re-

gion-lausitz-spreewald.de/de/regionalplanung/teilplaene/artikel-sachlicher-teilregionalplan-windenergie-

nutzung-entwurf.html  

Bindungswirkung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Die Ziele der 

Raumordnung können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. 

Die für die Planung relevanten Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind im Rah-

men der Abwägung angemessen zu berücksichtigen. 

Hinweise 

• Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gibt es unsererseits keine Hinweise. Eigene 

umweltbezogene Daten liegen der GL nicht vor.  

• Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt haben, 

nicht wesentlich geändert wurden. Die Erfordernisse aus weiteren Rechtsvorschriften bleiben von die-

ser Mitteilung unberührt 

• Wir bitten, Beteiligungen zu Bauleitplanverfahren nur in digitaler Form durchzuführen (E-Mail oder 

Download-Link) und dafür ausschließlich unser Referatspostfach zu nutzen: gl5.post@gl.berlin-

brandenburg.de. 

• Wir bitten, Mitteilungen über das Inkrafttreten von Bauleitplänen sowie Satzungen nach § 34 (4) 

BauGB oder die Einstellung von Verfahren nur in digitaler Form (E-Mail oder Download-Link) zu 

senden an unser Referatspostfach gl5.post@gl.berlin-brandenburg.de sowie zur Aktualisierung des 

Raumordnungskatasters/PLIS zusätzlich an das LBV/Raumbeobachtung: PLIS@lbv.brandenburg.de. 
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• Information für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten siehe folgenden Link:  

https://gl.berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/Info-personenbezogene-Daten-GL-5.pdf. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Meinert 

 

Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne Unterschrift gültig. 

 

































 

 Außenstelle Cottbus • Gulbener Straße 24 • 03046 Cottbus • Tel.: 03342 4266-7102 • Fax: 03342 4266-7608 
 Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahnlinie  2 und 4 bis Stadthalle oder Buslinie 16 bis Papitzer Straße 
  
 Landesamt für Bauen und Verkehr • Lindenallee 51 • 15366 Hoppegarten • Tel.: 03342 4266-0 • Fax: 03342 4266-7601)  
  
 E-Rechnung: https://xrechnung-bdr.de; Leitweg-ID: 12-121096894453782-21 
 Bankverbindung: Landeshauptkasse Potsdam • Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) 
 IBAN: DE02 3005 0000 7110 4015 15 • BIC-Swift: WELADEDDXXX 

 
 
Landesamt für Bauen und Verkehr • 03007 Cottbus • PSF 10 07 44 

 

Planungsbüro Wolff GbR 
Friedrich-Ebert-Str. 88 
14467 Potsdam 
 
Versand nur per E-Mail an:  
buero@planungsbuero-wolff.de 
 
 
 
 

Cottbus, 27.01.2025 
 
Bebauungsplan Nr. 50 „Dörrwalder Mühle“ der Stadt Großräschen OT 
Dörrwalde 
Unterrichtung der TÖB und Behörden gem. § 4 Abs. 1/2 BauGB 
Ihre Nachricht vom 14. Januar 2025 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
den eingereichten Vorgang habe ich in der Zuständigkeit des Landesamtes für 
Bauen und Verkehr (LBV) als Verkehrsoberbehörde des Landes Brandenburg 
gemäß “Zuständigkeitsregelung hinsichtlich der Beteiligung der Verkehrsbehörden 
und der Straßenbauverwaltung als Träger öffentlicher Belange in 
Planungsverfahren“ (Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 
vom 17. Juni 2015, veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 27, vom 15. Juli 
2015, S. 575) geprüft. 
 
Gegen die beabsichtigte Aufstellung des Bebauungsplanes, mit dem die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die bauliche Entwicklung der Mühle und 
des Geländes im Rahmen des überregional bekannten Kultur- und 
Veranstaltungsstandortes mit einem ständig wechselnden Veranstaltungsangebot 
geschaffen werden sollen, bestehen aus Sicht der Landesverkehrsplanung keine 
Einwände. 
 

Bearb.: Michaela Borchardt 
Gesch-Z.: 110-24-518000510/2025-

004/001 

Telefon: +49 3342 4266-2412 

Fax: +49 331 27548-2466, +49 
3342 4266-7608 Internet: www.lbv.brandenburg.de 

E-Mail:  LBV-TOEB@LBV.Brandenburg.de  
   

  

 

  

 

Außenstelle 

Cottbus 
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Belange der zum Zuständigkeitsbereich des LBV gehörenden Verkehrsbereiche 
Eisenbahn/Schienenpersonennahverkehr, Binnenschifffahrt und übriger ÖPNV 
werden durch die Aufstellung des Bebauungsplanes nicht berührt.  
 
Für die vorgenannten Verkehrsbereiche liegen mir Informationen zu Planungen 
oder sonstigen Maßnahmen, die das Vorhaben betreffen können, nicht vor. 
Zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung lassen sich aus der 
Zuständigkeit des LBV als Verkehrsoberbehörde des Landes Brandenburg keine 
konkreten Hinweise und Forderungen ableiten. 
 
Eine Beurteilung des Planes aus ziviler luftrechtlicher Sicht erfolgt gesondert durch 
die Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg (Abt. des LBV). 
 
Durch die verkehrsplanerische Stellungnahme bleibt die aufgrund anderer 
Vorschriften bestehende Verpflichtung zum Einholen von Genehmigungen, 
Bewilligungen oder Zustimmungen unberührt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Borchardt 
 
Das Dokument ist digital erstellt, elektronisch schlussgezeichnet und ohne 
Unterschrift gültig. 
 
 
 
 



  

LAND BRANDENBURG Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe 

 

LBGR  1  Postfach  100933  1  03009 Cottbus  

Planungsbüro WOLFF 
stadtplanung - architektur GbR 
Friedrich-Ebert-Straße 88 
14467 Potsdam 

Inselstraße  26 
03046 Cottbus 

Bearb.: 	Herr Tzschichholz 
Gesch.-Z.: 74.21.43-20-557 
Telefon: 	0355 / 48 640 - 337 
Telefax: 	0355 / 48 640 -110 
E-Mail: 	Ibgr@Ibgr.brandenburg.de  
Internet: 	www.lbgr.brandenburg.de  

Cottbus,  29.  Januar  2025  

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

A 	Allgemeine Angaben 

Bebauungsplan Nr. 50 „Dörrwalder Mühle", 
Stadt Großräschen  OT  Dörrwalde 

Ihre Schreiben (E-Mails) vom 14. Januar 2025 - Wolf 

Anhörungsfrist: 14. Februar 2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für bergbauliche und geologische Belange 
äußert sich das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) auf der Grund-
lage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zu o. g. Pla-
nungNorhaben wie folgt: 

B 	Stellungnahme 

1. 	Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher 
Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in 
der Abwägung nicht überwunden werden können: 

Keine. 

z. 	Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren 
können, mit Angabe des Sachstands: 

Keine. 

Überweisungen an: 
Landesbank Hessen—Thüringen 
Kontoinhaber: Landeshauptkasse Potsdam 
Konto-Nr.: 	7 110 401 747 	 IBAN: 	DE43 3005 0000 7110 4017 47 
Bankleitzahl: 300 500 00 	 BIC-Swift: 	WELADEDDXXX 
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Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe 

3. 	Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der 
eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan: 

Montanhydrologie: 

Das Vorhaben liegt vollständig im Beeinflussungsbereich der durch den Braunkohleberg-
bau hervorgerufenen Grundwasserabsenkung. Der Grundwasserwiederanstieg ist noch 
nicht abgeschlossen und daher weiterhin zu beachten. 

Anfragen zur künftigen Grundwasserentwicklung infolge der bergbaulichen Beeinflussung 
und zu daraus resultierenden möglichen Bodenbewegungen an der Erdoberfläche sind 
direkt an die  

Lausitzer  und Mitteldeutsche 
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH 
Zentrale und Betrieb Lausitz/Abt. VL 
Knappenstraße 1 
01968 Senftenberg 

zu richten. 

Es wird empfohlen, die LMBV am Verfahren zu beteiligen. 

Bergbauberechtigung: 

Das geplante Vorhaben befindet sich vollständig innerhalb des Bergwerksfeldes Greifen-
hain (31-0157). 
Dieses Bergwerkseigentum wurde ursprünglich von der Staatlichen Vorratskommission 
für nutzbare Ressourcen der Erdkruste der DDR verliehen und nachfolgend auf der 
Grundlage der Regelungen des Einigungsvertrages bestätigt. 
Bei dieser Bergbauberechtigung handelt es sich um ein aufrechterhaltenes Bergwerksei-
gentum im Sinne des § 149 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 151 BBergG. 

Die Inhaberin des o.g. Bergwerksfeldes, das zur Aufsuchung und Gewinnung von Braun-
kohle dient, ist die 

BWG Bodenverwertungs- 
und — verwaltungs GmbH 
Schönhauser Allee 120 
10437 Berlin 

Geologie: 

Auskünfte zur Geologie können über den Webservice des LBGR abgefragt werden. 

Außerdem weisen wir auf die im Zusammenhang mit etwaig geplanten Bohrungen oder 
geophysikalischen Untersuchungen bestehende Anzeige-, Mitteilungs- oder 
Auskunftspflicht hin (§ 8 ff Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie 
zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur 
Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
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Landesamt für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe 

(Geologiedatengesetz-GeolDG». 
Auf das Anzeigeportal des LBGR https://bohranzeige-brandenburq.de  wird verwiesen. 

Hinweise: 

Innerhalb des LBGR wird die Bearbeitung / Darstellung des TöB — Beteiligungsprozesses 
komplett digital abgebildet. 
Für eine effiziente, widerspruchsfreie und fristgerechte Bearbeitung des TöB — Prozesses 
im LBGR ist es dabei notwendig, das Datenaustauschformat XPlanung zur Unterstüt-
zung eines verlustfreien Austausches von Bauleitplänen, 
Raumordnungsplänen und Landschaftsplänen zwischen unterschiedlichen  IT-Systemen 
zu nutzen. 
Dieses Format ist seit dem 5. Oktober 2017 vom  IT-Planungsrat gemäß §12 des Geset-
zes über die elektronische Verwaltung im Land Brandenburg (Brandenburgisches E-
Government-Gesetz - BbgEGovG) verbindlich als Austausch-standard  im Planungsbe-
reich festgelegt worden. 
Ergänzend besteht die Möglichkeit, die Planungsflächen bei Beteiligungsverfahren als 
GIS Standard  shape  EPSG — Code 25833 zu übersenden. 

Eine Obersendung einfacher pdf-Dokumente als Planungsgrundlage und Darstellung der 
Planungsflächen genügt diesen Ansprüchen nicht! 
Zur weiteren Generalisierung des TöB-Prozesses ist zukünftig bei Beteiligungen des 
LBGR, vorrangig das Bauleitplanungsportal des Landes Brandenburg und zwingend 
die E-Mail-Adresse lbgrelbgr.brandenburg.de  zu nutzen. 
Nur unter dieser E-Mail-Adresse ist ein ständiger Datenabruf im Vertretungs- oder Krank-
heitsfall  etc.  gewährleistet. 

Durch die zunehmende Anzahl von Beteiligungen des LBGR an Bauleitplanungsverfah-
ren, ist eine fristgerechte Bearbeitung der TöB — Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 Satz 3 
Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach dem 
Baugesetzbuch im Land Brandenburg (TöB-Runderlass - TÖB-RdErl) nur unter den Vo-
raussetzungen einer digitalen Datenbereitstellung der Planungsflächen möglich. 

Freundliche Grüße 
Im Auftrag 

Tzschichholz 





 

Besucheranschrift: Hauptsitz: 

Von-Schön-Straße 7 03050 Cottbus            Tel: +49 0355 4991-1035             Fax: +49 0331 27548-3308 Seeburger Chaussee 2 

14476 Potsdam 

OT Groß Glienicke 

 

 

  LAND BRANDENBURG Landesamt für Umwelt 

Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

 

 

Landesamt für Umwelt 

P o s t f a c h   6 0  1 0  6 1   |   1 4 4 1 0  P o t s d a m  

 

 

Planungsbüro Wolff GbR  

Friedrich-Ebert-Str. 88  

14467 Potsdam 

 Bearb.: Frau Heike Hawaleschka 

Gesch-Z.:LFU-TOEB-

3700/12+53#58013/2025 

Hausruf: +49 355 4991-1365 

Fax:  +49 331 27548-2659 

Internet:  www.lfu.brandenburg.de  

TOEB@LfU.Brandenburg.de 

Cottbus, 07.02.2025  

Bebauungsplan Nr. 50 „Dörrwalder Mühle“ Stadt Großräschen, Ortsteil 

Dörrwalde 

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

Eingereichte Unterlagen: 

 - Anschreiben vom 14.Januar 2025 

 - Begründung mit Umweltbericht, Oktober 2024 

 - Planzeichnung, Oktober 2024 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 

Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-

serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 

gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Um-

welt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wird 

für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung bei-

liegende Stellungnahme der Fachabteilung Immissionsschutz übergeben. Die 

Fachabteilung Wasserwirtschaft zeigt keine Betroffenheit an. Die fachliche Zu-

ständigkeit für den Naturschutz obliegt der unteren Naturschutzbehörde des 

Landkreises Oberspreewald-Lausitz. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
Heike Hawaleschka 
 

Dieses Dokument wurde am 07.02.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 

 



FORMBLATT 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB)
 

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2

Belang Immissionsschutz

Vorhaben
Bebauungsplan Nr. 50 „Dörrwalder Mühle“ Stadt Großräschen, 
Ortsteil Dörrwalde

Ansprechpartner*In:
Referat:
Telefon:
E-Mail:

Frau Kimmig 
T25  
0355/ 4991 1361 
TOEB@lfu.brandenburg.de

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen.

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐

1. Einwendungen 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen)

a) Einwendung

 

b) Rechtsgrundlage

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen:

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung:
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3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme:

4. Weitergehende Hinweise

☐
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens

☒

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage

Sachstand Planung:

Mit der Planaufstellung werden Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Erweiterung/Ergänzung der 
baulichen Nutzung am Standort der historischen Holländermühle Dörrwalde angestrebt. Die 
Standortentwicklung erfolgt im Interesse des Eigentümers, der die Mühle und das angrenzende 
Gelände als Kultur- und Veranstaltungsstandort einschließlich Hochzeitslokation inclusive 
Gästeübernachtungen und Gastronomiebetrieb nutzt. 

Der gesamte Geltungsbereich des bereits genutzten Geländes soll künftig als sonstiges 
Sondergebiet mit getrennten Baufeldern festgesetzt werden. Eine konkrete Festsetzung zur 
jeweiligen Zweckbestimmung ist bisher nicht erfolgt. 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Rand der Ortslage Dörrwalde, östlich der Stadt 
Großräschen. Die verkehrsseitige Anbindung ist über die östlich angrenzende Straße „Zur Mühle“
vorhanden.
Die nördlich angrenzende Bebauung der Ortslage Dörrwalde wird überwiegend zum Wohnen sowie 
zur Kleintierhaltung genutzt. Östlich, südlich und westlich ist das Plangebiet von Flächen für die 
Landwirtschaft umgeben.

Nach dem wirksamen Flächennutzungsplan für den Ortsteil Dörrwalde der Stadt Großräschen ist der 
dem Innenbereich zugeordnete Teil des Plangebietes als gemischte Baufläche dargestellt. Die 
südlichen Teilflächen sind als Flächen für die Landwirtschaft ausgewiesen.

Stellungnahme:

Rechtsgrundlage
Gemäß § 50 Satz 1 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine 

bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 

Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikel 3 Nummer 13 der Richtlinie 
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2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder 

überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, 

insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 

Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 

öffentlich genutzte Gebäude, soweit wie möglich vermieden werden. 

In der städtebaulichen Planung finden die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005-1 

(Schallschutz im Städtebau vom Juli 2002) Anwendung. In der DIN sind als Zielvorstellungen für die 

städtebauliche Planung schalltechnische Orientierungswerte für die einzelnen Baugebiete nach 

BauNVO angegeben, deren Einhaltung bzw. Unterschreitung im Interesse einer angemessenen 

Immissionsvorsorge wünschenswert ist.

Nach Prüfung der Planunterlangen zum Vorentwurf vom Oktober 2024 sind ausgehende von der 
Standortlage und dem im Nahbereich des Plangebietes lokalisierten Nutzungsbestand keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die beabsichtigte Standortsicherung und Entwicklung erkennbar. 
Für die weitere Planaufstellung werden nachfolgende Hinweise und Anforderungen übermittelt.

Die in der Planbegründung enthaltene Aussage, wonach dem Geltungsbereich das Störpotential -
eines Mischgebietes zugeordnet werden soll, wird befürwortet. Hierzu ist in der Planzeichnung 
ein entsprechender Vermerk/Hinweis einzutragen.

Die gekennzeichneten Bauflächen des Sondergebietes sind entsprechend der geplanten -
Nutzung (Zweck der baulichen Nutzung) in der Planzeichnung zu kennzeichnen (SO 1…) und 
hinsichtlich der zulässigen Nutzungsarten zu bestimmen.

Im Umweltbericht sind die zu erwartenden vorhabenbezogenen Umweltauswirkungen für die -
Schutzgüter Klima/Luft und Mensch zu beschreiben und zu bewerten. Hierbei sind insbesondere 
nachvollziehbare Aussagen zum Veranstaltungslärm unter Einbeziehung der Betriebszeiten 
sowie zum vorhabenbezogenen Verkehrslärm einschließlich Stellplatznutzung für die Bewertung 
der Immissionssituation erforderlich.

Die Stellungnahme verliert mit wesentlicher Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre Gültigkeit.

Dieses Dokument wurde am 07.02.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig.
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www.50hertz.com 

 

 
 

Bebauungsplan Nr. 50 „Dörrwalder Mühle“ im Ortsteil Dörrwalde der Stadt 

Großräschen (Vorentwurf Fassung vom Oktober 2024) - Unterrichtung der TÖB 

und Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 
Sehr geehrter Herr Wolf f , 

 

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 

  

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 

keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen bef inden. Dazu zäh-

len z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbin-

dungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen.  

  

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung äußern wir uns als Leitungs-

betreiber nicht. 

  

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 

Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 

  

Hinweis zur Digitalisierung: 

Für eine ef f iziente Identif izierung der (Nicht-) Betrof fenheit bitten wir bei künf tigen Be-

teiligungen nach Möglichkeit um Übersendung der Plangebietsf läche(n) sowie even-

tueller externer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem standardisierten und ge-

oreferenzierten Geodatenaustauschformat (vorzugsweise als KML-Datei oder im 

SHP-Format inkl. PRJ-Datei). 

  

Freundliche Grüße 

  

50Hertz Transmission GmbH 

  

    

  

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrif t gültig.  

  
 

50Hertz Transmission GmbH 
 

 

OGZ 

Netzbetrieb Zentrale 

 

Heidestraße 2 

10557 Berlin 

 

Datum 

06.02.2025 

 

Unser Zeichen 

2025-000605-01-OGZ 

 

Ansprechpartner/in 

Frau Froeb 

 

Telefon-Durchwahl 

030/5150-6710 

 

Fax-Durchwahl 

 

 

E-Mail 

leitungsauskunft@50hertz.com 

 

Ihre Zeichen 

 

 

Ihre Nachricht vom 

14.01.2025 

 

Vorsitzende des Aufsichtsrates 

Catherine Vandenborre 

 

Geschäftsführer 

Stefan Kapferer, Vorsitz 

Dr. Dirk Biermann 

Sylvia Borcherding 

Marco Nix 

 

 

Sitz der Gesellschaft 

Berlin 

 

Handelsregister 

Amtsgericht Charlottenburg 

HRB 84446 

 

Bankverbindung 

BNP Paribas, NL FFM 

BLZ 512 106 00 

Konto-Nr. 9223 7410 19 

IBAN: 

DE75 5121 0600 9223 7410 19 

BIC: BNPADEFF 

 

USt.-Id.-Nr. DE813473551 

 
 

50Hertz Tra n s m i ssio n Gm b H –  He id es tra ße 2  –  1 0 5 57  B erli n 

 
Planungsbüro Wolf f  GbR 
Friedrich-Ebert-Straße 88  

14467 Potsdam 

 

 



 

 

 

 

  

 

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH • PF 15 60 54 03060 • Cottbus 
  

 

Standort Kolkwitz 
 

Ihr Zeichen: 

Ihre Nachricht: 

Unser Zeichen: 

Unsere Nachricht: 

 

Name: 

Telefon: 

E-Mail: 

 

 

  
  

  
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 

Postanschrift PF 15 60 54 · 03060 Cottbus · Geschäftsanschrift Industriestraße 10 · 06184 Kabelsketal 

T +49 345 216-0 · F +49 345 216-2311 · info@mitnetz-strom.de · www.mitnetz-strom.de · Vorsitzender des Aufsichtsrates 
Dr. Stephan Lowis · Geschäftsführung Dirk Sattur · Christine Janssen · Sitz der Gesellschaft Halle (Saale) 

Registergericht Amtsgericht Stendal · HRB 215080 · Bankverbindung Deutsche Bank AG Chemnitz · BIC DEUTDE8CXXX 

IBAN DE29 8707 0000 0120 1664 00 · USt-ID-Nr. DE814181768 

 

 

+++ Achtung, wir haben eine neue Postanschrift! +++ 
 

     

 

 

      

      

      

Planungsbüro Wolff GbR 

Friedrich-Ebert-Straße 88 

14467 Potsdam 

 

  
 

      

vom 14.01.2025  

V111785/25 VS-O-B-G 

vom       

 

Sophie Natalie Korn 

0355-68-1984 

amelie-hendrischk@mitnetz-strom.de 

 

 

 

Kolkwitz, 17.01.2025 

 

Großräschen OT Dörrwalde, B-Plan Nr. 50 "Dörrwalder Mühle" 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der vorhandene Leitungsbestand wurde für den gekennzeichneten Bereich als Bestandsunterlage der 

envia Mitteldeutsche Energie AG beigefügt. 

 

Arbeiten in der Nähe von Kabelanlagen sind nach den geltenden technischen und berufsgenossenschaftli-

chen Vorschriften sowie den anerkannten Regeln der Technik auszuführen.  

 

Trassen zur Kabelverlegung sind möglichst im öffentlichen Bereich vorzusehen und gemäß BauGB § 9 

Absatz 1 Ziffern 12, 13 und 21 in den Bebauungsplan aufzunehmen. 

 

Auf den gemäß BauGB § 9 Absatz 1 Ziffern 12, 13 und 21 im Bebauungsplan festgeschriebenen Flächen 

dürfen Bauwerke nicht errichtet, die Versorgungsanlagen durch Bäume, Sträucher sowie Arbeiten jegli-

cher Art nicht gefährdet und Bau-, Betrieb- und Instandhaltungsarbeiten (einschl. der Arbeitsfahrzeuge) 

nicht behindert werden.  

 

Bauliche Veränderungen und Pflanzmaßnahmen bitten wir gesondert bei der Mitteldeutschen Netzgesell-

schaft Strom mbH zur Stellungnahme einzureichen. 

 

Sollten lagebedingt Änderungen der Leitungen/Anlagen notwendig werden, so richtet sich die Kostentra-

gung nach den bestehenden Verträgen bzw. sonstigen Regelungen. Ein entsprechender Auftrag ist durch 

den Verursacher der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, Annahofer Graben 1-3 in 03099 

Kolkwitz, vorzugsweise an Leistungskunden@mitnetz-strom.de zu erteilen.  
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V111785/25 VS-O-B-G vom 17.01.2025 

 

 

Fragen, Hinweise und Widersprüche zu dieser Stellungnahme senden Sie bitte grundsätzlich an folgende 

Anschrift: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, Annahofer Graben 1-3 in 03099 Kolkwitz, vor-

zugsweise an das Postfach TOEB-Brandenburg@mitnetz-strom.de .  

 

Dieses Schreiben hat eine Gültigkeitsdauer von 2 Jahren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 

 

 

i.A.     i.A. 

 

Anlagen 

1 Zeichenerklärung 

1 Bestandsplan 

 
 
 

Hendrischk 
Amelie Maria

Digital unterschrieben von 
Hendrischk Amelie Maria 
Datum: 2025.01.17 
10:56:09 +01'00'

Carolin 
Kliche

Digital unterschrieben 
von Carolin Kliche 
Datum: 2025.01.17 
11:03:20 +01'00'
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buero@planungsbuero-wolff.de

Von: NBB Planauskunft <Planauskunft@nbb-netzgesellschaft.de>
Gesendet: Dienstag, 14. Januar 2025 12:06
An: buero@planungsbuero-wolff.de
Betreff: WG: Unterrichtung TÖB, Behörden | Großräschen OT Dörrwalde, B-Plan Nr. 

50 "Dörrwalder Mühle", VE Oktober 2024

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
vielen Dank für Ihre Nachricht. 
  
Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung aller Anfragen an die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH 
& Co. KG zum Leitungsbestand, zur Zustimmung zu Bauvorhaben und bei Beteiligung als Träger öffentlicher 
Belange ausschließlich über Leico – Leitungs-check-online der infrest - Infrastruktur eStrasse GmbH erfolgt. 
  
Die NBB kann kostenfrei über Leico beteiligt werden.  
Für mehrfache oder regelmäßige Nutzung empfehlen wir den Premiumzugang.  
   
Der Zugang zu Leico kann unter www.leitungs-check-online.de beantragt werden.  
  
Benötigen Sie Unterstützung oder Hilfe zur Nutzung von Leico, stehen Ihnen die Mitarbeiter der infrest,  
werktags von 8 bis 16 Uhr unter 030/2244 525 810 gern zur Verfügung. 
  
Ihre Nachricht wird nicht weitergeleitet oder bearbeitet! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
NBB Netzgesellschaft 
Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG 
Abteilung Netzsupport 
EUREF-Campus 1-2 
10829 Berlin 
  
C-NN-D 
Leitungsplanauskunft und Genehmigungsverfahren  
  
Telefon:      030 818 76- 2740 
Planauskunft@nbb-netzgesellschaft.de 
  

  

  

  

Von: buero@planungsbuero-wolff.de <buero@planungsbuero-wolff.de>  
Gesendet: Dienstag, 14. Januar 2025 11:59 
An: NBB Planauskunft <Planauskunft@nbb-netzgesellschaft.de> 
Betreff: Unterrichtung TÖB, Behörden | Großräschen OT Dörrwalde, B-Plan Nr. 50 "Dörrwalder Mühle", VE Oktober 
2024 

  
nur per E-Mail  
    

Planungsbüro Wolff GbR | Friedrich-Ebert-Str. 88 | 14467 Potsdam  



2

NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co.KG (NBB) 

EUREF-Campus 1–2 

10829 Berlin 

  

via E-Mail an  

Planauskunft@nbb-netzgesellschaft.de 

Ansprechpartner: 

Robert Wolff 

 

0331 97930510  

buero@planungsbuero-wolff.de  

   

Datum: 
14.01.2025 

 

  
 

betrifft  Stadt Großräschen OT Dörrwalde 

          Bebauungsplan Nr. 50 „Dörrwalder Mühle“ 

          Vorentwurf Fassung vom Oktober 2024 

 

hier     Unterrichtung der TÖB und Behörden gem. § 4 Abs. 1/2 BauGB und  
          Information über die Offenlage gem. § 3 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unser Planungsbüro bearbeitet derzeit den o. g. Bebauungsplan (BP) für die Stadt Großräschen. Die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt hat am 10.09.2020 den Aufstellungsbeschluss gefasst und hat am 04.12.2024 
für die Auslegung des Vorentwurfs gestimmt. 

Auf der Grundlage von § 4b BauGB führen wir für die Stadt Großräschen die Verfahrensschritte nach § 4a BauGB 
durch und bitten Sie bis zum 14.02.2024 um eine Stellungnahme zu den Ihren Aufgabenbereich betreffenden Inhalten 
des Vorentwurfs. 

Zudem bitten wir Sie, sich zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB zu äußern.  

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme per E-Mail an buero@planungsbuero-wolff.de. 

Die Unterlagen zum Entwurf in der Fassung Oktober 2024 stehen Ihnen ab sofort im Internet unter
https://planungsbuero-wolff.de/beteiligungsverfahren.shtml im PDF-Format zur Verfügung. 

Sollte Ihnen der Download der Unterlagen nicht möglich sein, bitten wir um Rückmeldung innerhalb einer Woche nach 
Erhalt dieses Anschreibens. Wir werden Ihnen die Unterlagen zügig auf einem anderen Weg zugänglich machen. 

Liegt bis zur vorgenannten Frist keine Stellungnahme Ihrerseits vor, gehen wir davon aus, dass der Planung keine von 
Ihnen zu vertretenden Belange entgegenstehen. 

Information über Offenlage: 

Die Unterlagen zum Entwurf des Bebauungsplans sind außerdem in der Zeit vom 02.01.2025 bis 30.01.2025 im Internet 
unter nachfolgender Adresse zur Verfügung gestellt: 

https://www.grossraeschen.de/seite/324188/offenlagebauleitplanung.html 

Ergänzend liegen die Unterlagen in gedruckter / analoger Form in der Stadt Großräschen aus. 

Mit freundlichen Grüßen 

i. A. Susann Wolf 
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Anhang 

Auflistung der Anhänge ohne Aufzählungszeichen o. Ä. 

Auflistung der Anhänge ohne Aufzählungszeichen o. Ä. 
  
 

NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG 
Sitz der Gesellschaft: Berlin 
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRA 37374 B 
 
Geschäftsführung: NBB Netz-Beteiligungs-GmbH 
Sitz der Gesellschaft: Berlin 
Handelsregister: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 99597 B 
Geschäftsführung: Maik Wortmeier (Vorsitzender), Claudia Rathfux 

 
 
Hinweis: Diese E-Mail und ihre Anhänge sind nur zu Ihrem Gebrauch bestimmt und können rechtlich geschützte, oder vertrauliche Informationen enthalten. 
Sollten Sie weder der beabsichtigte Empfänger sein, noch zur Zustellung an diesen berechtigt sein, so ist jede Weitergabe, Vervielfältigung, oder sonstige 
Nutzung dieser E-Mail oder ihrer Anhänge zu unterlassen. Wenn Sie diese Mitteilung irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte umgehend den 
Absender und löschen die Mitteilung. 



Geschäftsführung/Komplementärin: NBB Netz-Beteiligungs-GmbH  l  Sitz der Gesellschaft: Berlin  l  HRB 99597 B, Amtsgericht Charlottenburg
Geschäftsführer: Maik Wortmeier (Vorsitzender), Claudia Rathfux  l  UniCredit Bank AG - Hypovereinsbank  l  IBAN DE24 1002 0890 0022 4610 44  l  BIC HYVEDEMM488

                                                                                      

NBB - EUREF-Campus 1–2 - 10829 Berlin 

Planungsbüro Wolff GbR

Friedrich-Ebert-Straße 88 
14467 Potsdam

NBB Netzgesellschaft
Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG

EUREF-Campus 1–2, 10829 Berlin
HRA 37374 B Amtsgericht Charlottenburg

NBB C-NN-D 
EUREF-Campus 1–2, 10829 Berlin
Telefon 030-818762740
Planauskunft@nbb-netzgesellschaft.de
www.nbb-netzgesellschaft.de

Berlin, 14.02.2025
Portalnummer 623419
Ihr Schreiben vom 14.02.2025 

Sehr geehrter Herr Wolff,

die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG (nachfolgend NBB genannt)
handelt im Rahmen der ihr übertragenen Netzbetreiberverantwortung auch namens und im
Auftrag der GASAG AG, der EMB Energie Mark Brandenburg GmbH, der Stadtwerke Bad
Belzig GmbH, der Gasversorgung Zehdenick GmbH, der SpreeGas Gesellschaft für
Gasversorgung und Energiedienstleistung mbH, der NGK Netzgesellschaft Kyritz GmbH,
der Netzgesellschaft Hohen Neuendorf (NHN) Gas mbH & Co.KG, der Rathenower Netz
GmbH, der Netzgesellschaft Hennigsdorf Gas mbH (NGHGas), der Stadtwerke Forst GmbH
und der Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG.

Im Bereich Ihrer Anfrage liegen keine Anlagen der NBB bzw. vorhandene Anlagen können 
mehr als 2 km entfernt sein.

Aussagen zu Anlagen anderer Versorgungsunternehmen bzw. Netzbetreiber können wir
nicht treffen. Hierzu sind von Ihnen gesonderte Auskünfte einzuholen.

Sollte der Geltungsbereich Ihrer Auskunftsanfrage verändert werden oder der Arbeitsraum
den dargestellten räumlichen Bereich überschreiten, ist der Vorgang erneut zur Erteilung einer 
Auskunft der NBB vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG

NetzinfoBB  –  Die  Service-App
für unterwegs: www.nbb-app.de
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buero@planungsbuero-wolff.de

Von: Barbara Mittelstädt <b.mittelstaedt@gwv-sonnewalde.de>
Gesendet: Donnerstag, 23. Januar 2025 07:58
An: buero@planungsbuero-wolff.de
Betreff: Großräschen OT Dörrwalde, B-Plan Nr. 50 "Dörrwalder Mühle", VE Oktober 

2024

V/5.2-2502 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
dem B-Plan Nr. 50 "Dörrwalder Mühle"  stimmen wir entsprechend Ihrer eingereichten Planungsunterlagen zu.  In 
dem ausgewiesenen  Planungsgebiet befinden sich keine Gewässer II. Ordnung  in unserer Unterhaltungspflicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Barbara Mittelstädt/SB-KL 
 
Gewässerverband Kleine Elster-Pulsnitz 
Finsterwalder Straße 32a 
03249 Sonnewalde 
 
Tel.: 035323 637 27 
Mobil: 0162 2449266 
Email: b.mittelstaedt@gwv-sonnewalde.de 
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